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Ärztliches Attest 

Unbedenklichkeitsbescheinigung 

zur Ausübung des Swingolfsports auf Turnieren 

 

Name, Vorname:       Datum: 

geb. am: 

Adresse: 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Gegenwärtig bestehen bei o.g. Patienten, auch im Rahmen von Meisterschaften, keine 
Einschränkungen bezüglich einer sportlichen Tätigkeit beim Swingolf. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Unterschrift (Stempel) Arzt 

Lizenz-Nummer (durch Spieler/in zu ergänzen): 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - abtrennen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Hinweis: Dieses ärztliche Attest ist erforderlich, um die gesundheitliche Befähigung zur Ausübung des 
Swingolfturniersports zu bestätigen. Aus versicherungstechnischen Gründen ist dies zur Absicherung 
des Veranstalters/Ausrichters notwendig und Pflicht für die Anmeldemöglichkeit zu den Meisterschaften. 

Vorgehensweise: 

1.) Trennen Sie das o.g. Attest ab (eigenes Attest vom Arzt mit den entsprechenden Daten möglich) 
2.) Konsultieren Sie einen Arzt und lassen das Attest mit den Daten befüllen und unterschreiben 
3.) Ergänzen Sie Ihre Lizenz-Nummer. 
4.) Hinterlegen Sie Ihr Attest bei Ihrem Vereins- bzw. Sportverantwortlichen. 
5.) Mit der Turnieranmeldung muss eine Kopie des Attestes dem Verantwortlichen für die 

Anmeldungen (z.Zt. der Schatzmeister des SGDD e.V.) vorgelegt werden. 

Achtung: Ohne ärztliches Attest kann keine verbindliche Anmeldung erfolgen. Dieses Attest ist 
neben der Anmeldung und Bezahlung der Startgebühr unbedingt erforderlich. 

Gültigkeit: Das Attest muss im Jahr des Turniers ausgestellt sein und behält lediglich für das 
Kalenderjahr seine Gültigkeit. Das Attest ist folglich also jedes Jahr zu erneuern. 

 


